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Verhaltenskodex Lieferanten

BBC Cellpack GmbH Verhaltenskodex für Lieferanten
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1.     Grundsätze  
Wir von der BBC Cellpack GmbH und dem Geschäftsbereich Electrical Products haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, innovative Produkte und Lösungen mit hohem Praxiswert für unsere Kunden zu entwickeln und 
zu vermarkten, um unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen.
Gleichzeitig legen wir den Grundstein für kontinuierliches, profitables Wachstum und eine nachhaltige, 
langfristige Wertsteigerung der BBC Cellpack GmbH, um das Unternehmen auch für zukünftige Gene-
rationen zu sichern. Wir gründen unser Handeln auf Eigenverantwortung, Aufrichtigkeit, Loyalität und 
Respekt gegenüber unseren Mitarbeitern, Mitmenschen und der Umwelt. 
BBC Cellpack stellt daher seinen Lieferanten diesen Verhaltenskodex mit dem Ziel zur Verfügung, das ge-
meinsame Verständnis darüber, wie Nachhaltigkeit im geschäftlichen Alltag umgesetzt werden soll, zu 
stärken. 
BBC Cellpack erwartet von seinen Lieferanten und Subunternehmern, dass sie den Grundsätzen in diesem 
Verhaltenskodex zustimmen. Ferner erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie diese Standards auch 
in der nachgeschalteten Lieferkette umsetzen.  

2.     Integrität und Compliance
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie integer und ethisch handeln um ihre soziale Verantwor-
tung wahrzunehmen. Dies umfasst die Aspekte: 

 2.1  Korruption
Es wird weder Korruption, Bestechung noch Erpressung geduldet; sie verhindern faire Wettbewerbsbe-
dingungen. Zuwendungen, die mit der Absicht verbunden sind oder den Anschein erwecken könnten, 
geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder sich einen sonstigen unzulässigen Vorteil zu verschaf-
fen, werden in unseren Geschäftsbeziehungen weder versprochen, angeboten, gewährt, gefordert oder 
angenommen, noch lassen wir uns diese versprechen. Ein besonders strenger Maßstab ist im Umgang mit 
Personen, für die besondere straf- und haftungsrechtliche Regelungen gelten (z.B. Amtsträger), anzu-
wenden. 

 2.2 Fairer Wettbewerb
Unsere Lieferanten handeln in Übereinstimmung mit dem nationalen und internationalen Wettbewerbs- 
und Kartellrecht und beteiligen sich nicht an Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden-, 
Markt- sowie Angebotsabsprachen. 

 2.3 Geldwäscheprevention
Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal 
erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Unsere Lieferanten kom-
men den gesetzlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention nach und beteiligen sich nicht an Transaktio-
nen, die der Verschleierung bzw. Integration von kriminellen oder illegal erworbenen Vermögenswerten 
dienen. 

 2.4 Schutz von Informationen und geistigem Eigentum
Unsere Lieferanten schützen vertrauliche Informationen und respektieren geistiges Eigentum; Technolo-
gie- und Know-how-Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kunden-
informationen, Geschäftsgeheimnisse und nichtöffentliche Informationen geschützt sind. Sie beachten 
die jeweils geltenden Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und behandeln vertrauliche Infor-
mationen unserer Geschäftspartner entsprechend. 
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 2.5 Datenschutz
Unsere Lieferanten verarbeiten, speichern und schützen personenbezogene Daten unter Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen. So werden personenbezogene Daten vertraulich, nur für rechtmäßige, zuvor 
festgelegte Zwecke und in transparenter Weise erhoben. Sie verarbeiten personenbezogene Daten nur, 
wenn sie mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen Verlust, Verände-
rung und unerlaubter Verwendung oder Offenlegung geschützt sind. 

 2.6  Ausfuhrkontrolle
Unsere Lieferanten verpflichten sich, die für die Ausfuhrkontrolle einschlägigen Rechtsnormen – insbe-
sondere Genehmigungserfordernisse, Ausfuhr- und Unterstützungsverbote – im Rahmen der Verbrin-
gung und Ausfuhr unserer Güter einzuhalten. 

 2.7  Vermeidung von Interessenskonflikten
Unsere Lieferanten vermeiden intern und extern Interessenskonflikte, die Geschäftsbeziehungen illegitim 
beeinflussen könnten. Wenn das nicht gelingt, werden die Konflikte offengelegt. 

 2.8  Hinweis auf Verstöße
Unsere Lieferanten unternehmen geeignete und zumutbare Anstrengungen, die in diesem Code of Con-
duct beschriebenen Grundsätze und Werte kontinuierlich umzusetzen, zu dokumentieren und anzuwen-
den. Alle Mitarbeitenden werden zu den Inhalten des Code of Conduct sensibilisiert und bedarfsgerecht 
zu relevanten Themen geschult. Verstöße gegen den Code of Conduct werden nicht geduldet und kön-
nen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.  
Den Mitarbeitenden und Geschäftspartnern wird ein Zugang zu einem geschützten Mechanismus be-
reitgestellt, um mögliche Verstöße gegen die Grundsätze dieses Code of Conduct vertraulich melden zu 
können. 

3.  Gesundheit und Sicherheit
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in ihren Unternehmen für ein sicheres und gesundes Ar-
beitsumfeld sorgen. 

Unsere Lieferanten schützen ihre Mitarbeiter vor jeglichen Gefahren sowie vor Risiken, die sich aus der 
Nutzung der am Arbeitsplatz bereitgestellten Infrastruktur ergeben. Sie sollen für angemessene Kontrol-
len, sichere Arbeitsabläufe, vorbeugende Instandhaltungen und die erforderlichen technischen Schutz-
maßnahmen sorgen, um Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz zu reduzieren. Wenn Ge-
fahren durch diese Maßnahmen nicht angemessen kontrolliert werden können, sollen die Lieferanten 
ihren Mitarbeitern geeignete Schutzbekleidungen zur Verfügung stellen. Zu einem sicheren und gesun-
den Arbeitsumfeld gehören ebenso die Verfügbarkeit von Trinkwasser, ausreichende Beleuchtung, ange-
messene Raumtemperatur, gute Belüftung und saubere Sanitäranlagen. 

4.  Umgang mit Mitarbeitern
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in ihren Unternehmen die Menschenrechte achten und 
ihre Mitarbeiter fair und respektvoll behandeln. Dies umfasst die Aspekte: 

 4.1  Verbot von Kinderarbeit
Unsere Lieferanten tolerieren keine Kinderarbeit1 .  Sie stellen keine Mitarbeitenden ein, die nicht ein Min-
destalter von 15 Jahren vorweisen können und lassen sich Alternsnachweise vorlegen. In den Ländern, 
die gemäß der ILO-Konventionen Nr. 138 unter der Ausnahme für Entwicklungsländer fallen, kann das 
Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden. Sie stellen keine Mitarbeitenden ein, die nach der ILO-Kon-
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vention Nr. 182 nicht ein Mindestalter von 18 Jahren haben. 

 4.2  Verbot von Zwangsarbeit
Unsere Lieferanten lassen keine Zwangsarbeit, moderne Sklavenarbeit oder vergleichbare freiheitsberau-
bende Maßnahmen zu, sie sind verboten. Jede Arbeit muss freiwillig sein und es muss die Möglichkeit 
bestehen, das Beschäftigungsverhältnis beenden zu können. 

 4.3  Vereinigungsfreiheit
Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie eine offene und konstruktive Kommunikation mit ihren 
Beschäftigten und Arbeitnehmervertretern führen. Sie respektieren das Recht der Arbeitnehmer auf Ko-
alitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf Kollektiv- und Tarifverhandlungen, soweit dies mit den 
lokalen Gesetzen, rechtlich zulässig und möglich ist. 

 4.4  Förderung von Vielfalt und Diversität
Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie die Chancengleichheit fördern und keine Diskriminie-
rung2 tolerieren. Sie behandeln alle Menschen gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Haut-
farbe, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität und Orientierung, einer Behinderung, der Reli-
gionszugehörigkeit, Weltanschauung oder weiteren personenbezogener Merkmale. 

 4.5  Vergütung und Arbeitszeit
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihren Mitarbeitern eine Vergütung gewähren, die im Ein-
klang mit den anwendbaren Gesetzen steht und einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine 
Familie ermöglicht. 

Lohnreduzierungen als Disziplinarmaßnahme sollen nur nach Maßgabe des anwendbaren nationalen 
Rechts zulässig sein.  Die Arbeitszeiten richten sich nach den nationalen Gesetzen und branchenüblichen 
internationalen Normen. Die Wochenarbeitszeit, einschließlich Überstunden, darf auch in Ausnahmefäl-
len nicht mehr als 60 Stunden betragen. Ausnahmen hiervon sind zulässig, wenn sie in einem Tarifvertrag 
geregelt sind. Alle Mitarbeiter erhalten vor Arbeitsbeginn einen schriftlichen und verständlichen Vertrag, 
in dem die Lohnbedingungen und die Art der Lohnzahlung festgelegt sind. 

5.  Umwelt, Energie und Klimaschutz
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ökologisch verantwortungsbewusst und ressourcenscho-
nend handeln, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und orientiert an internationalen Stan-
dards3. 

 5.1  Ressourcen- und Klimaschutz
Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass natürliche Ressourcen sparsam verwendet werden. Negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima sollten am Entstehungsort oder durch Verfahren wie etwa 
Modifikationen im Produktionsprozess, Substitution und Wieder- und Weiterverwertung minimiert oder 
beseitigt werden. Zur Reduzierung von Stromverbrauch und Treibhausgasen erwarten wir, dass sich unse-
re Lieferanten für die Entwicklung und den Einsatz klimafreundlicher Produkte und Verfahren einsetzen. 

 5.2  Abfall und Emissionen
Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie Systeme einrichten, welche die Sicherheit bei der Hand-
habung, dem Transport, der Lagerung und der Wiederverwertung von Abfällen, Abgasen und Abwässern 
gewährleisten. Die Lieferanten sollen Systeme einrichten, die ein unbeabsichtigtes Verschütten und Frei-
setzen von belasteten Stoffen verhindern oder geringhalten.
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6.  Konfliktmineralien
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass keine Produkte an BBC Cellpack geliefert werden, die Mate-
rialen enthalten, die in Konfliktregionen abgebaut wurden. 

Unsere Lieferanten ergreifen mit der erforderlichen Sorgfalt Maßnahmen, um in unseren Produkten die 
Verwendung von Konfliktmineralien zu vermeiden, um so Menschenrechtsverletzungen, Korruption und 
Finanzierung von bewaffneten Gruppierungen vorzubeugen.

7.  Managementsysteme
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Managementsysteme einführen, welche die Einhaltung 
der anwendbaren Gesetze in ihrem Unternehmen unterstützen. Dies beinhaltet die folgenden Aspekte:

•   Die oberste Leitung hat die Verantwortung, sicherzustellen, dass die Anforderungen dieses 
     Verhaltenscodex eingehalten und umgesetzt werden. Es müssen hierzu entsprechende Richtlinien 
     und Prozesse vorhanden sein, welche dies sicherstellen und die notwendigen Sorgfaltspflichten der 
     obersten Leitung absichern im Sinne einer Due Diligence. 
•   Die Lieferanten sollen die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Grundsätze in ihrer Lieferkette 
     kommunizieren
•   Unsere Lieferanten sind aufgefordert, die Erwartungen aus diesem Verhaltenskodex zu erfüllen, 
     indem sie dafür in ihren Unternehmen entsprechende Mittel bereitstellen. 
•   Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie Prozesse zur Identifizierung, Bestimmung und Über-
     wachung von Risiken in allen Bereichen einführen, die in diesem Verhaltenskodex und allen anwend-
     baren rechtlichen Bestimmungen angesprochen werden
•   Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie eine angemessene Dokumentation erstellen, um nach-
     zuweisen, dass sie die Grundsätze und Werte aus diesem Verhaltenskodex teilen. Sofern sich die 
     Parteien darauf verständigen, kann BBC Cellpack in diese Dokumentation Einsicht nehmen. 
•   Unsere Lieferanten sollen Schulungsmaßnahmen organisieren, um ihren Managern und Mitarbeitern 
     ein angemessenes Verständnis über die Inhalte des Verhaltenskodex sowie die anwendbaren Gesetze, 
     Bestimmungen und allgemein anerkannten Standards vermitteln.
•   Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie ihre Nachhaltigkeitsleistung durch geeignete Maß-
     nahmen kontinuierlich verbessern.  

1 ILO-Konventionen 79, 138, 142 und 182
2 ILO Konvention Nr. 111
3 ISO 14001 und Standards der OECD-Leitsätze/COP21


